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§ 538m ASVG
Überleitungskontrollausschuss –

Aufgaben
 ASVG - Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.01.2026

1. (1)Sämtliche ab 1. Jänner 2004 gefassten Beschlüsse des Überleitungsausschusses, die eine im § 437 angeführte

Angelegenheit zum Gegenstand haben, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit, unbeschadet der aufsichtsbehördlichen

Befugnisse, der Zustimmung des Überleitungskontrollausschusses.

2. (2)Stimmt der Überleitungskontrollausschuss einem Beschluss des Überleitungsausschusses nicht zu, so hat der

Überleitungsausschuss unverzüglich über die Angelegenheit neu zu beschließen; dieser erneute Beschluss ist zu

seiner Wirksamkeit ebenfalls dem Überleitungskontrollausschuss zur Zustimmung vorzulegen. Stimmt der

Überleitungskontrollausschuss auch dem erneuten Beschluss des Überleitungsausschusses nicht zu, so hat er

den (die) Vorsitzende(n) des Überleitungsausschusses unverzüglich in Kenntnis zu setzen und die Angelegenheit

der Bundesministerin für Gesundheit und Frauen vorzulegen. Dieser hat den Beschluss des

Überleitungsausschusses entweder zu bestätigen oder aufzuheben. Ein bestätigter Beschluss des

Überleitungsausschusses ist zu vollziehen.

3. (3)Der Überleitungsausschuss und der die Bürogeschäfte des Überleitungsausschusses führende leitende

Angestellte (§ 538j Abs. 4) sind verpflichtet, dem Überleitungskontrollausschuss alle Aufklärungen zu geben und

alle Belege und Behelfe vorzulegen, die dieser zur Ausübung seines Zustimmungsrechtes benötigt.

4. (4)Der Überleitungskontrollausschuss ist berechtigt, an den Sitzungen des Überleitungsausschusses durch drei

Vertreter(innen) mit beratender Stimme teilzunehmen. Er ist deshalb von jeder Sitzung des

Überleitungsausschusses in gleicher Weise in Kenntnis zu setzen wie dessen Mitglieder; ebenso sind ihm die in

diesem zur Verfügung gestellten Behelfe (Sitzungsprotokolle, Tagesordnungen, Ausweise, Behelfe und andere

Unterlagen) zu übermitteln.

5. (5)Die Kontrollversammlungen der Versicherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen und der

Versicherungsanstalt des österreichischen Bergbaues haben die ihnen nach § 436 übertragenen Aufgaben und

Obliegenheiten, soweit sie nicht dem Überleitungskontrollausschuss übertragen sind, bis 31. Dezember 2004

wahrzunehmen.

In Kraft seit 01.01.2004 bis 31.12.9999
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